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Die betriebsbedingte Kündigung
Viele Arbeitgeber sind der
Meinung, dass man Mitarbei-
ter ohne weiteres immer dann
entlassen kann, wenn die Um-
sätze zurückgehen. Diese Be-
trachtung führt im Arbeitsge-
richtsprozess meist zu der
nüchternen Erkenntnis, dass
der Arbeitnehmer im Verhand-
lungspoker um eine angemes-
sene Abfindung die besseren
Karten hat, da das Gericht den
Umsatzrückgang als Kündi-
gungsgrund eher skeptisch be-
trachtet. Eine wirksame betriebs-
bedingte Kündigung muss sich
nämlich anvierVoraussetzungen
messen lassen, damit sie in den
Augen des Arbeitsrichters sozial
gerechtfertigt ist:

x Es müssen dringende be-
triebliche Erfordernisse
vorliegen, die die Kündi-
gung notwendig machen.

x Es darf kein anderer, gleich-
wertiger Arbeitsplatz für
den Arbeitnehmer frei sein.

x Es darf auch kein anderer,
nicht gleichwertiger Ar-
beitsplatz vorhanden sein.

x Die Sozialauswahl muss
ordnungsgemäß vorgenom-
men worden sein.

Ein dringendes betriebliches Er-
fordernis ist immer nur dann ge-
geben, wenn anhand überprüfba-
rer Daten die fehlende Beschäfti-
gungsmöglichkeit für den betrof-
fenen Arbeitnehmer belegt wird.
Dabei unterscheidet das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) sog. inner-
betriebliche und außerbetriebli-
che Gründe.Hierin liegt auch die
große Gefahr für die Argumenta-
tion mit dem Umsatzrückgang
als Grund für die betriebsbe-
dingte Kündigung: Ein außerbe-
trieblicherGrund ist keine gestal-
tende Unternehmerentschei-
dung. Wenn der Arbeitgeber sich
auf außerbetriebliche Kündi-
gungsgründe beruft, hat der Ar-
beitgeber im Einzelnen darzule-
gen und zu beweisen, ob und in
welchem Ausmaß sich der Um-
satzrückgang auf die Arbeits-
menge und damit auf die Zahl
von Arbeitnehmern auswirkt.
Dies wird ihm häufig nur schwer
gelingen.Anders sieht es bei den
innerbetrieblichen Gründen,wie
z. B. bei einer Abteilungsschlie-
ßung oder einer Rationalisierung
aus: Derartige Unternehmerent-
scheidungen unterliegen ledig-
lich einer gerichtlichen Miss-
brauchskontrolle und sind nicht

auf ihre sachliche Rechtfertigung
oder unternehmerische Zweck-
mäßigkeit hin zu prüfen. Inso-
fern ist Kreativität gefordert.

Soweit die Hürde des betriebli-
chen Erfordernisses übersprun-
gen ist, muss im Unternehmen
ein anderer gleichwertiger freier
Arbeitsplatz fehlen. Gleichwer-
tig ist ein Arbeitsplatz dann,
wenn der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer aufgrund seines Di-
rektionsrechts auf den anderen
Arbeitsplatz um- oder versetzen
kann. Frei sind zunächst alle Ar-
beitsplätze, die zum Zeitpunkt
des Zugangs der Kündigung un-
besetzt sind. Sollte kein gleich-
wertiger Arbeitsplatz im Unter-
nehmen frei sein, muss dem Ar-
beitnehmer ein anderer, nicht
gleichwertiger Arbeitsplatz ange-
boten werden. Dieser Arbeits-
platz kann schlechter, muss aber
für beide Vertragsparteien zu-
mutbar sein. Da fragt man sich,
für wen es eher unzumutbar ist,
wenn der Manager fortan als
Hausmeister tätig werden soll.

Zuletzt bedarf es zurWirksam-
keit einer betriebsbedingten
Kündigung dann noch derSozial-
auswahl. Hierbei ist darauf zu
achten, dass sie lediglich im Be-

trieb und nicht im Unterneh-
men oder gar im Konzern vor-
zunehmen ist.In die Sozialaus-
wahl werden nur Mitarbeiter
einbezogen,die zu dem imVer-
hältnis des zu kündigenden Ar-
beitnehmers vergleichbaren
Personenkreis gehören.

Rechtsanwalt Matthias W.
Kroll ist Sozius der Kanzlei Dr.
Nietsch &Kroll,Hamburg.Erar-
beitet vorwiegend in den Be-
reichen Wirtschaftsrecht, Ar-
beitsrecht und Recht der Neu-
en Medien. Herr Kroll ist ne-
ben seiner anwaltlichen Tätig-
keit Lehrbeauftragter für
Wirtschaftsprivatrecht und
Verfasser von verschiedenen
Fachpublikationen auf die-
sem Gebiet.FürRückfragen er-
reichen Sie Herrn Kroll unter
0 40 / 2 38 56 90 oder per
e-mail krollØnkr-hamburg.de

Deutsches Verkehrsforum und VDA zur Lkw-Steuerharmonisierung in Europa

EU sieht mehr Spielraum bei Maut-Kompensation
Automobilindustrie und Güter-
kraftverkehrsgewerbe haben
eine rasche europaweite Harmo-
nisierung der Steuer- und Abga-
benlast für den Lkw-Verkehr ge-
fordert. „Die Wettbewerbssitua-
tion für deutsche Unternehmen
muss dringend verbessert wer-
den, sonst werden die Folgen der
Maut und weiterer Kostenerhö-
hungen zur Investitionsbremse
für die Nutzfahrzeugindustrie“,
sagte Prof. Dr. Bernd Gottschalk,
Präsident des Verbandes der Au-
tomobilindustrie (VDA) und
Präsidiumsmitglied des Deut-
schen Verkehrsforums, auf ei-
nem Symposium des Deutschen

Verkehrsforums und desVDAim
Rahmen der 59. Internationalen
Automobil-Ausstellung (IAA)
Nutzfahrzeuge in Hannover, an
dem auch Bundesverkehrsmini-
ster Kurt Bodewig teilnahm.

Gegenüber den europäischen
Wettbewerbern sei das inländi-
sche Transportgewerbe erheb-
lich benachteiligt, hieß es auf der
Veranstaltung. Beispielsweise
sind die Abgaben für einen 40-
Tonnen-Lkw in Deutschland mit
23.500 Euro deutlich höher als in
Italien mit 7.800 Euro; in den
Niederlanden beträgt die Bela-
stung lediglich 6.000 Euro.
Hinzu kommt noch die künftige

Lkw-Maut mit insgesamt
3,4 Mrd. Euro Belastung für den
Güterkraftverkehr sowie die
nächste Stufe der Ökosteuer. Mit
der anstehenden EU-Osterweite-
rung nimmt derHandlungsdruck
für eine Harmonisierung noch
zu.

Minister Bodewig bekräftigte,
dass für das Gewerbe 300 Mio.
Euro für die Kompensation der
Lkw-Maut bereitgestellt werden.
Die Bundesregierung unter-
nehme zudem alle Anstrengun-
gen, um das erreichte hohe Ni-
veau bei Infrastrukturinvestitio-
nen zu halten und wenn möglich
auszubauen. Er bestätigte auf

dem Symposium, dass ein erheb-
licherTeil derEinnahmen aus der
Maut für den Verkehrswegebau
eingesetzt werde und dass sich
die Bundesregierung bemühe,
Wettbewerbsverzerrungen auf
europäischer Ebene einzugren-
zen.

In der nachfolgenden kontro-
vers geführten Podiumsdiskus-
sion stieß die nach Auffassung
desTransportgewerbes viel zu ge-
ringe Kompensation für die
Mautbelastung auf heftige Kritik
der Präsidenten des Bundesver-
bandes Güterkraftverkehr Logi-
stik und Entsorgung (BGL), Her-
mann Grewer, und des Bundes-


